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	International Safety Management (ISM) – Code DECLARATION OF DPA

	Dienststelle Schiffssicherheit

BG Verkehr



Erklärung zum Durchführungsbeauftragten

Jedes Unternehmen soll zur Gewährleistung des sicheren Betriebes jedes seiner Schiffe und als Verbindungsstelle zwischen dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern an Bord eine oder mehrere Person(en) im landseitigen Betriebsteil mit unmittelbarem Vortragsrecht bei der Unternehmensspitze als Durchführungsbeauftragte(n) benennen. Der Zuständigkeitsbereich und die Weisungsbefugnis des (der) Durchführungsbeauftragten sollen sich insbesondere auf die Überwachung der auf die Schiffssicherheit und die Verhütung der Meeresverschmutzung bezogenen Aspekte des Betriebes jedes einzelnen Schiffes erstrecken; dazu gehört auch, dass die Bereitstellung einer ausreichenden Unterstützung durch den landseitigen Betriebsteil sichergestellt wird.

Der/die Unterzeichnende bestätigt, dass

     
Name(n) des/der Durchführungsbeautragten und / oder des Stellvertreters (soweit notwendig)

gemäß den Richtlinien der IMO-Resolution A.741(18), Punkt 4 des ISM-Code zu(m) Durchführungsbeauftragten für folgende in Deutschland registrierte Schiffe ernannt wurde(n):

	Schiffsname
	IMO
	Rufzeichen

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


Der/die oben genannte(n) Durchführungsbeauftragte(n) sind in Sicherheitsfragen jederzeit wie folgt erreichbar:

	Name des Unternehmens:
	     

	Anschrift:
	     

	Telefon dienstlich:
	     

	Telefon außerhalb der Dienstzeiten:
	     

	Fax:
	     

	Mail:
	     


________________________________               ____________________________________

Unterschrift der Unternehmensführung

          Unterschrift(en) des (der) Durchführungsbeauftragten
  
   
________________________________

Ort und Datum

_1324182801.bin

